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Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

A. Zielsetzung 

Ziel des Gesetzes ist es, die rechtstechnischen Voraussetzungen 
für die Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. De-
zember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfäl-
len mit gefährlichen Stoffen (ABl. EG 1997 Nr. L 10 S. 13 - Seveso-
II-Richtlinie) und der Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 1997 zur Angleichung 

der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schadstoffen und 
luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für 
mobile Maschinen und Geräte (ABl. EG 1998 Nr. L 59 S. 1- MM

-

Richtlinie) auf untergesetzlicher Ebene im Rahmen des Bundes

-

Immissionsschutzrechts zu ermöglichen. 

B. Lösung 

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, insbesondere 
durch Erweiterung bestehender und Schaffung neuer Verord-
nungsermächtigungen. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten der öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Die Haushalte des Bundes, der Länder und der Gemeinden wer-
den durch das Gesetz als solches nicht belastet. Als Betreiber von 
Anlagen, die Betriebsbereiche oder Teile davon sein werden, wer-
den Ländern und Gemeinden durch das Gesetz keine gegenüber 
dem geltenden Störfallrecht zusätzlichen Pflichten auferlegt. 
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2. Vollzugsaufwand 

Die Haushalte des Bundes und der Länder werden durch das Ge-
setz als solches nicht belastet. Im danach zu erlassenden unterge-
setzlichen Regelwerk sind insbesondere die den nach Landes-
recht zuständigen Behörden nach der Seveso-II-Richtlinie oblie-
genden Pflichten zu konkretisieren. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, daß die öffentlichen Haushalte der Länder durch den 
Vollzug dieses gesamten, die Umsetzung der Seveso-II-Richtlinie 
bezweckenden Rechts gewissen Mehrbelastungen ausgesetzt 
sein werden. Diese können aber jetzt noch nicht quantifiziert wer-
den. Sie dürften eher geringfügig sein. Bereits der Vollzug des 
geltenden Störfallrechts erfordert einen gewissen Vollzugsauf-
wand, der sich durch die Änderung seiner Rechtsgrundlagen 
nicht meßbar ändert. 

Die Übertragung von Vollzugsaufgaben nach den zur Konkreti-
sierung der MM-Richtlinie zu erlassenden Vorschriften auf das 
Kraftfahrt-Bundesamt gemäß Artikel 87 Abs. 3 Satz 1 GG wird 
den Bundeshaushalt nicht belasten. Es wird angestrebt, möglichst 
zeitnah zu dem Erlaß der Verordnung zur Umsetzung der inhaltli-
chen Anforderungen der genannten Richtlinie eine Verordnung 
zu erlassen, wonach das Typgenehmigungsverfahren gebühren-
pflichtig sein wird. Der Vollzugsaufwand wird dabei durch die zu 
erhebenden Gebühren voll ausgeglichen werden. Die Gebühren-
ordnung für das Typgenehmigungsverfahren soll hinsichtlich ihres 
Kostendeckungsgrades in angemessenen Zeitabständen über-
prüft und bei Bedarf angepaßt werden. Auch soll dem Kraftfahrt-
Bundesamt zwar eine neue Aufgabe übertragen werden. Diese ist 
aber durchaus mit einem Teil der Aufgaben vergleichbar, die das 
Kraftfahrt-Bundesamt bereits wahrnimmt. Denn das Typgenehmi-
gungsverfahren der MM-Richtlinie entspricht dem europäischen 
Verfahren für die Zulassung von Kraftfahrzeugen und ihre Bau-
teile, das in Deutschland dem Kraftfahrt-Bundesamt obliegt. Das 
Kraftfahrt-Bundesamt ist daher auf die neue Aufgabe mit säch-
lichen und persönlichen Verwaltungsmitteln eingerichtet. Even-
tuell entstehender Personalmehrbedarf im Kraftfahrt-Bundesamt 
und bei der Fachaufsicht wird durch Umsetzung im jewei ligen 

Einzelplan ausgeglichen. 

E. Kosten für die Wirtschaft 
Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbrau-
cherpreisniveau, wird das Gesetz nicht haben. Es belastet die 

Wirtschaft nicht mit neuen, kostenträchtigen Pflichten. Ob das 
Gesetz in Verbindung mit dem zu erlassenden, konkretisierenden 
untergesetzlichen Regelwerk zur Umsetzung der Seveso-II-Richt-
linie die Anlagenbetreiber belasten wird, kann zwar nicht ausge-
schlossen werden, läßt sich aber derzeit noch nicht abschätzen. 

Die Gebühren für das nach der MM-Richtlinie zu schaffende Typ-
genehmigungsverfahren können zwar in die Preiskalkulation ein-
fließen. Es handelt sich aber angesichts der Motorenstückzahlen 
und deren nach Erhalt der Typgenehmigung unbeschränkten 
Vermarktungsfähigkeit in der Europäischen Union um eine ver-
nachlässigbare Position, die jedenfalls das Endverbraucherpreis

-

niveau nicht beeinträchtigen wird. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

031 (321) - 235 01 - Bu 85/98 

Bonn, den 22. Juni 1998 

An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Bundes-Imissionsschutzgesetzes 

mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit. 

Der Bundesrat hat in seiner 727. Sitzung am 19. Juni 1998 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersicht-
lich Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates wird 
unverzüglich nachgereicht. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes *) 
Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I 
S. 880), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
zum Schutz des Bodens vom 17. April 1998 (BGBl. I 
S. 502), wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 wird nach Absatz 5 folgender Absatz 5 a ein-
gefügt: 

„(5 a) Ein Betriebsbereich ist der gesamte unter 
der Aufsicht eines Betreibers stehende Bereich, in 
dem gefährliche Stoffe im Sinne des Artikels 3 
Nr. 4 der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. De-
zember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. 
EG 1997 Nr. L 10 S. 13) in einer oder mehreren An-
lagen einschließlich gemeinsamer oder verbunde-
ner Infrastrukturen und Tätigkeiten einschließlich 
Lagerung im Sinne des Artikels 3 Nr. 8 der Richt-
linie in den in Artikel 2 der Richtlinie bezeichneten 
Mengen tatsächlich vorhanden oder vorgesehen 
sind oder vorhanden sein werden, soweit davon 
auszugehen ist, daß die genannten gefährlichen 
Stoffe bei einem außer Kontrolle geratenen indu-
striellen chemischen Verfahren anfallen; ausgenom-
men sind die in Artikel 4 der Richtlinie 96/82/EG 
angeführten Einrichtungen, Gefahren und Tätig-
keiten. " 

2. In § 20 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„(1 a) Die zuständige Behörde hat die Inbetrieb-
nahme oder Weiterführung einer genehmigungs-
bedürftigen Anlage, die Betriebsbereich oder Teil 
eines Betriebsbereichs ist und gewerblichen 
Zwecken dient oder im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmungen Verwendung findet, ganz oder 
teilweise zu untersagen, solange und soweit die 
von dem Betreiber getroffenen Maßnahmen zur 
Verhütung schwerer Unfälle im Sinne des Ar- 

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 
1. Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur 

Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit ge-
fährlichen Stoffen (ABl. EG 1997 Nr. L 10 S. 13), 

2. Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 1997 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schad-
stoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus Verbren-
nungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte (ABl. EG 
1998 Nr. L 59 S. 1). 

tikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG oder zur Be-
grenzung der Auswirkungen dera rtiger Unfälle 
eindeutig unzureichend sind. Die zuständige Be-
hörde kann die Inbetriebnahme oder Weiterfüh-
rung einer Anlage im Sinne des Satzes 1 ganz 
oder teilweise untersagen, wenn der Betreiber die 
in einer zur Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG 
erlassenen Rechtsverordnung vorgeschriebenen 
Mitteilungen, Berichte oder sonstigen Informatio-
nen nicht fristgerecht übermittelt." 

3. Im einleitenden Satzteil des § 23 Abs. 1 Satz 1 wer-
den nach den Wörtern „zum Schutz der Allge-
meinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen" die Wörter „und, soweit 
diese Anlagen gewerblichen Zwecken dienen 
oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmun-
gen Verwendung finden und Betriebsbereiche 
oder Bestandteile von Betriebsbereichen sind, vor 
sonstigen Gefahren zur Verhütung schwerer Un-
fälle im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 
96/82/EG und zur Begrenzung der Auswirkungen 
derartiger Unfälle für Mensch und Umwelt" einge-
fügt. 

4. In § 25 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„(1 a) Die zuständige Behörde hat die Inbetrieb-
nahme oder Weiterführung einer nicht genehmi-
gungsbedürftigen Anlage, die Betriebsbereich 
oder Teil eines Betriebsbereichs ist und gewerbli-
chen Zwecken dient oder im Rahmen wirtschaftli-
cher Unternehmungen Verwendung findet, ganz 
oder teilweise zu untersagen, solange und soweit 
die von dem Betreiber getroffenen Maßnahmen 
zur Verhütung schwerer Unfä lle im Sinne des 
Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG oder zur 
Begrenzung der Auswirkungen derartiger Unfälle 
eindeutig unzureichend sind. Die zuständige Be-
hörde kann die Inbetriebnahme oder die Weiter-
führung einer Anlage im Sinne des Satzes 1 ganz 
oder teilweise untersagen, wenn der Betreiber die 
in einer zur Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG 
erlassenen Rechtsverordnung vorgeschriebenen 
Mitteilungen, Berichte oder sonstigen Informatio-
nen nicht fristgerecht übermittelt. " 

5. Dem § 37 wird folgender Satz angefügt: 

„In einer Rechtsverordnung nach Satz 1, die der 
Erfüllung bindender Beschlüsse der Europäischen 
Gemeinschaften über Maßnahmen zur Bekämp-
fung. der Emission von gasförmigen Schadstoffen 
und luftverunreinigenden Partikeln aus Verbren-
nungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte 
dient, kann das Kraftfahrt-Bundesamt als Geneh-
migungsbehörde bestimmt und insoweit der Fach-
aufsicht des Bundesministeriums für Umwelt, Na- 
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turschutz und Reaktorsicherheit unterstellt wer-
den. " 

6. In § 48a wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 
angefügt: 

„(3) Zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen 
der Europäischen Gemeinschaften kann die Bun-
desregierung zu dem in § 1 genannten Zweck mit 
Zustimmung des Bundesrates in Rechtsverordnun-
gen von Behörden zu erfüllende Pflichten begrün-
den und ihnen Befugnisse zur Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener Daten 
einräumen, soweit diese für die Beurteilung und 
Kontrolle der in den Beschlüssen gestellten Anfor

-

derungen erforderlich sind. " 

7. In § 50 werden nach den Wörtern „schädliche Um-
welteinwirkungen" die Wörter „und von schweren 
Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtli

-

nie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene 
Auswirkungen" eingefügt. 

Artikel 2 

Neufassung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit kann den Wortlaut des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes in der vom 3. Februar 
1999 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kanntmachen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Artikel 1 Nr. 2 und 4 tritt am 3. Februar 1999 in 
Kraft. Im übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 
1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABI. EG 1997 
Nr. L 10 S. 13 - Seveso-II-Richtlinie) „bezweckt die 
Verhütung schwerer Unfä lle mit gefährlichen Stof-
fen und die Begrenzung der Unfallfolgen für 
Mensch und Umwelt" (Artikel 1). Ihre Regelungen 
sind überwiegend dem Störfallrecht zuzurechnen. 
Dieses ist im wesentlichen in der Zwölften Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Störfall-Verordnung) geregelt. Die 
Richtlinie soll deshalb vorrangig auf Verordnungs-
ebene in deutsches Recht umgesetzt werden. Die 
Umsetzungsfrist läuft am 3. Februar 1999 ab (Ar-
tikel 24 Abs. 1). 

Tatbestände und Rechtsfolgen des geltenden Stör-
fallrechts und der Seveso-II-Richtlinie sind nur teil-
weise identisch. Wegen der strukturellen Unter-
schiede zwischen deutschem Störfallrecht als Be-
standteil des Immissionsschutzrechts und der Seve-
so-II-Richtlinie muß in einem ersten Schritt das Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) an einigen 
Stellen geringfügig geändert werden, ohne daß da-
durch die inhaltliche Umsetzung der Seveso-II-Richt-
linie vorgeprägt oder das geltende Störfallrecht ge-
ändert würde. 

Ebenfalls durch Verordnung soll die Richtlinie 97/68/ 
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1997 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schad-
stoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus Ver-
brennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte 
(ABl. EG 1998 Nr. L 59 S. 1 - im folgenden: MM-
Richtlinie) umgesetzt werden. Diese Richtlinie über-
nimmt das bei der Zulassung von Kraftfahrzeugen 
und ihren Bauteilen eingeführte Typgenehmigungs-
verfahren. Als Genehmigungsbehörde nach dieser 
Richtlinie bzw. nach den zu ihrer Umsetzung zur er-
lassenden Vorschriften soll das Kraftfahrt-Bundesamt 
eingesetzt werden. Das soll durch eine Ergänzung 
des § 37 BImSchG ermöglicht werden. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt 
sich für Artikel 1 Nr. 5 aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 24 
GG und für die übrigen Vorschriften aus Artikel 74 
Abs. 1 Nr. 11 GG. Eine bundesgesetzliche Regelung 
ist zur Wahrung sowohl der Rechts- als auch der 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse er-
forderlich (Artikel 72 Abs. 2 GG). 

Zum einen ist die im Hinblick auf die in zahlreichen 
Fällen länderübergreifenden Gefahren schwerer Un-
fälle für die Gesundheit des Menschen und für die 
Umwelt begründete Rechtseinheit im Bereich der 
Störfallvorsorge aufrechtzuerhalten. 

Zum zweiten ist es zur Wahrung der Wirtschaftsein-
heit notwendig, die Anforderungen des EG-Rechts 
durch bundeseinheitliche Regelungen umzusetzen, 
da sonst regional unterschiedliche Wettbewerbsbe-
dingungen für die betroffenen Wi rtschaftskreise ent-
stehen würden. Nur durch eine bundeseinheitliche 
Regelung kann zudem sichergestellt werden, daß 
für den Wirtschaftsstando rt  Deutschland auch zur 
Aufrechterhaltung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit einheitliche rechtliche Rahmenbedingun-
gen gegeben sind. 

Entsprechendes gilt hinsichtlich der Regelungen zur 
Umsetzung der MM-Richtlinie, bei der zusätzlich im 
Interesse gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet hinsichtlich der Luftqualität entsprechend 
den Anforderungen dieser Richtlinie eine einheit-
liche Rechtsetzung erforderlich ist. 

Die Haushalte des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden werden durch das Gesetz als solches nicht 
belastet. Als Betreiber von Anlagen, die Betriebsbe-
reiche oder Teile davon sein werden, werden Län-
dern und Gemeinden durch das Gesetz keine gegen-
über dem geltenden Störfallrecht zusätzliche Pflich-
ten auferlegt. 

Die Haushalte des Bundes und der Länder werden 
durch das Gesetz als solches mit Vollzugszuständig-
keiten nicht belastet. Im danach zu erlassenden un-
tergesetzlichen Regelwerk sind insbesondere die den 
nach Landesrecht zuständigen Behörden nach der 
Seveso-II-Richtlinie obliegenden Pflichten zu kon-
kretisieren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
daß die öffentlichen Haushalte der Länder durch den 
Vollzug dieses gesamten, die Umsetzung der Seveso-
II-Richtlinie bezweckenden Rechts gewissen Mehr-
belastungen ausgesetzt sein werden. 

Diese können aber jetzt noch nicht quantifiziert wer-
den. Sie dürften eher geringfügig sein. Bereits der 
Vollzug des geltenden Störfallrechts erfordert einen 
gewissen Vollzugsaufwand, der sich durch die Ände-
rung seiner Rechtsgrundlagen nicht meßbar ändert. 

Die Übertragung von Vollzugsaufgaben nach den 
zur Konkretisierung der MM-Richtlinie zu erlassen-
den Vorschriften auf das Kraftfahrt-Bundesamt ge-
mäß Artikel 87 Abs. 3 Satz 1 GG wird den Bundes-
haushalt nicht belasten. Es wird angestrebt, mög-
lichst zeitnah zu dem Erlaß der Verordnung zur Um-
setzung der inhaltlichen Anforderungen der genann-
ten Richtlinie eine Verordnung zu erlassen, wonach 
das Typgenehmigungsverfahren gebührenpflichtig 
sein wird. Der Vollzugsaufwand wird dabei durch die 
zu erhebenden Gebühren voll ausgeglichen werden. 
Die Gebührenordnung für das Typgenehmigungs-
verfahren soll hinsichtlich ihres Kostendeckungsgra-
des in angemessenen Zeitabständen überprüft und 
bei Bedarf angepaßt werden. Auch soll dem Kraft-
fahrt-Bundesamt zwar eine neue Aufgabe übertra- 
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gen werden. Diese ist aber durchaus mit einem Teil 
der Aufgaben vergleichbar, die das Kraftfahrt-Bun-
desamt bereits wahrnimmt. Denn das Typgenehmi-
gungsverfahren der MM-Richtlinie entspricht dem 
europäischen Verfahren für die Zulassung von Kraft-
fahrzeugen und ihre Bauteile, das in Deutschland 
dem Kraftfahrt-Bundesamt obliegt. Das Kraftfahrt

-

Bundesamt ist daher auf die neue Aufgabe mit säch-
lichen und persönlichen Verwaltungsmitteln einge-
richtet. Eventuell entstehender Personalmehrbedarf 
im Kraftfahrt-Bundesamt und bei der Fachaufsicht 
wird durch Umsetzung im jewei ligen Einzelplan aus-
geglichen. 

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere 
das Verbraucherpreisniveau, wird das Gesetz nicht 
haben. Es belastet die Wirtschaft nicht mit neuen, be-
rechenbaren Pflichten. Ob das Gesetz in Verbindung 
mit dem zu erlassenden, konkretisierenden unterge-
setzlichen Regelwerk zur Umsetzung der Seveso-II-
Richtlinie die Anlagenbetreiber belasten wird, kann 
zwar nicht ausgeschlossen werden, läßt sich aber 
derzeit noch nicht abschätzen. 

Die Gebühren für das nach der MM-Richtlinie zu 
schaffende Typgenehmigungsverfahren können zwar 
in die Preiskalkulation einfließen. Es handelt sich 
aber angesichts der Motorenstückzahlen und deren 
nach Erhalt der Typgenehmigung unbeschränkten 
Vermarktungsfähigkeit in der Europäischen Union 
um eine vernachlässigbare Position, die jedenfalls 
das Endverbraucherpreisniveau nicht beeinträchti-
gen wird. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 

1. Zu Nummer 1 (= § 3 Nr. 5 a BImSchG) 

Mit dieser Definition wird der Begriff „Betrieb" 
(Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 3 Nr. 1, 4 
und 8) der Seveso-II-Richtlinie mit seiner Begren-
zung durch Artikel 4 in deutsches Recht umgesetzt. 
Damit wird insbesondere die klare Trennung zwi-
schen dem Anwendungsbereich der Seveso-II-Richt-
linie und dem Recht der Beförderung gefährlicher 
Güter mit allen Verkehrsträgern einschließlich des 
Be- und Entladens, des Umladens und der transpo rt

-bedingten Zwischenaufenthalte in deutsches Recht 
übernommen. Die Umsetzung des Betriebsbegriffs 
als ein nahezu alle Regelungen der Seveso-II-Richt-
linie determinierendes Tatbestandsmerkmal auf Ge-
setzesebene ist erforderlich, um auch im nationalen 
Recht ein alle die Seveso-II-Richtlinie umsetzende 
Vorschriften steuerndes gemeinsames Tatbestands-
merkmal zu schaffen. Der Begriff „Betrieb" der Seve-
so-II-Richtlinie ist weiter als der Begriff „genehmi-
gungsbedürftige Anlage" in § 7 BImSchG als Rege-
lungsgegenstand dieser Verordnungsermächtigung 
und folglich Anknüpfungspunkt des deutschen Stör-
fallrechts. Der Begriff „Betrieb" der Seveso-II-Richt-
linie umfaßt insbesondere auch nicht genehmigungs-
bedürftige Anlagen. Zur Umsetzung der Betreiber

-

pflichten regelnden Bestimmungen der Seveso-II-
Richtlinie auf Verordnungsebene muß deshalb neben 

§ 7 BImSchG auch die Verordnungsermächtigung 
des § 23 BImSchG herangezogen werden (vgl. unten 
Nummer 3). Neben dieser Verordnungsermächti-
gung müssen aber auch die behördlichen Einzelein-
griffsbefugnisse nach §§ 20 und 25 BImSchG zur Um-
setzung der Seveso-II-Richtlinie teilweise so umge-
staltet werden, daß sie deren ganzen, der Bundes-
kompetenz zugänglichen Anwendungsbereich ab-
decken (vgl. unten Nummer A.2). Das gilt auch für 
die Umsetzung der besondere Behördenpflichten 
regelnden Vorschriften der Seveso-II-Richtlinie (vgl. 
§ 48 a Abs. 3 - unten Nummer 5). 

Der Begriff „Betrieb" in der Seveso-II-Richtlinie er-
faßt auch Anlagen, die nicht gewerblichen Zwecken 
dienen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unter-
nehmungen Verwendung finden. Gleichwohl wer-
den die nach der Seveso-II-Richtlinie an den Be-
triebsbereich im Recht des Bundes anzuknüpfenden 
Rechtsfolgen nach der Kompetenzverteilung des 
Grundgesetzes nicht Anlagen erfassen dürfen, die 
nicht gewerblichen Zwecken dienen und nicht im 
Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwen-
dung finden. Diesem Gesichtspunkt tragen die For-
mulierungen zur Änderung der §§ 20, 23 und 25 
BImSchG Rechnung, während § 7 BImSchG insoweit 
nicht geändert zu werden braucht. Diese Vorschrift 
ermächtigt den Verordnungsgeber zur Konkretisie-
rung von Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG. Die 
Vorschriften der Seveso-II-Richtlinie, die Betreiber-
pflichten im deutschen Recht zu begründen geeignet 
sind, dienen dem Schutz vor sonstigen Gefahren im 
Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG. Betreiberpflich-
ten zum Schutz vor sonstigen Gefahren dürfen in 
einer Rechtsverordnung nach § 7 BImSchG aber nur 
hinsichtlich solcher Anlagen konkretisiert werden, 
die wirtschaftlichen Zwecken dienen oder in wirt-
schaftlichen Unternehmungen Verwendung finden. 
Das folgt aus § 4 Abs. 1 Satz 2 BImSchG, der insofern 
die Ermächtigung zur Bestimmung genehmigungs-
bedürftiger Anlagen (§ 4 Abs. 1 Satz 3 BImSchG) ein-
schränkt. 

§ 3 Nr. 5 a kann ebenso wie § 20 Abs. 1 a und § 25 
Abs. 1 a Relevanz für künftiges Landesrecht haben. 
Die Länder sind nämlich zur Umsetzung der Seveso

-

II-Richtlinie unter folgenden Gesichtspunkten ver-
pflichtet: 

- Der Anwendungsbereich der Seveso-II-Richtlinie 
erstreckt sich auch auf nicht gewerblichen Zwecken 
dienende Einrichtungen, z. B. chemische Universi-
tätsinstitute, wenn in ihnen ggf. Stoffe im Sinne 
der Seveso-II-Richtlinie in relevanten Mengen 
„vorhanden sind" , was hinsichtlich der von dieser 
Richtlinie erfaßten Gruppe krebserregender Stoffe 
durchaus der Fall sein kann; 

- einige Regelungen der Seveso-II-Richtlinie sind 
dem Recht der Gefahrenabwehr bzw. des Kata-
strophenschutzes zuzuordnen, z. B. Artikel 11 hin-
sichtlich der von den zuständigen Behörden zu er-
stellenden externen Notfallpläne. 

Wesentlich für den Begriff „Betriebsbereich" ist das 
„Vorhandensein von gefährlichen Stoffen" (Artikel 2 
Abs. 1 Unterabsatz 2 der Seveso-II-Richtlinie): Der 
dort  in Bezug genommene Begriff des industriellen 
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chemischen Verfahrens ist mißverständlich. Entschei-
dend ist, ob das Verfahren zur Herstellung industriel-
ler Produkte geeignet ist. Es kommt nicht darauf an, 
ob dieses chemische Verfahren im konkreten Fall im 
industriellen Bereich eingesetzt wird. 

Der neue Begriff Betriebsbereich betont das flächen-
bezogene Element des Begriffs „Betrieb" der Seveso-
II-Richtlinie. Er soll auch zum Ausdruck bringen, daß 
Regelungsgegenstand im Normalfall eine Mehrzahl 
von genehmigungsbedürftigen und/oder nicht ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen ist, die durch ihre 
organisatorische Zusammenfassung und die Mengen 
der in ihnen insgesamt vorhandenen gefährlichen 
Stoffe die Anwendung der Vorschriften der Seveso-
II-Richtlinie zur Folge hat. 

Durch die Einbeziehung der den Anwendungsbe-
reich der Seveso-II-Richtlinie beschränkenden Rege-
lungen des Artikels 4 in die Definition des Betriebs-
bereichs wird u. a. ausgedrückt, daß ortsveränder-
liche technische Einrichtungen und Fahrzeuge als 
Anlagen (vgl. § 3 Abs. 5 Nr. 2 BImSchG) nur für 
Regelungszwecke der die Seveso-II-Richtlinie umset-
zenden Vorschriften von dem Begriff Betriebsbereich 
erfaßt werden. 

2. Zu Nummer 2 (= § 20 Abs. 1 a BImSchG) 

Der neue Absatz dient der Umsetzung des Artikels 17 
Abs. 1 der Seveso-II-Richtlinie. Abweichend von Prin-
zipien des deutschen Immissionsschutzrechts sieht 
die Richtlinie vor, daß die zuständige Behörde die In-
betriebnahme oder Weiterführung eines „Betriebs" 
unter bestimmten Voraussetzungen zu untersagen 
hat, und zwar ohne Wertungsspielraum. Der Wortlaut 
der neuen Vorschrift folgt der Richtlinie. 

Abweichend von § 20 Abs. 1 BImSchG setzt Arti-
kel 17 Abs. 1 der Seveso-II-Richtlinie nicht zwingend 
voraus, daß ein Verstoß gegen eine Auflage oder eine 
vollziehbare nachträgliche Anordnung festgestellt 
ist. Die neue Vorschrift des § 20 Abs. 1 a BImSchG 
trägt auch dem Umstand Rechnung, daß für Arti-
kel 17 Abs. 1 der Seveso-II-Richtlinie die Frage einer 
„abschließend bestimmten Pflicht aus einer Rechts-
verordnung" ebenso irrelevant ist wie das Fehlen 
einer Genehmigung (vgl. § 20 Abs. 2 BImSchG). Ge-
nau wie § 20 Abs. 1 und 2 BImSchG läßt aber auch 
§ 20 Abs. 1 a BImSchG den Bestand einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung grundsätzlich un-
berührt; insoweit verbleibt es bei den Vorschriften 
der §§ 18 und 21 BImSchG sowie § 48 VwVfG. 

3. Zu Nummer 3 (= § 23 BImSchG) 

Die Ermächtigung des § 23 Abs. 1 BImSchG wird 
zum Erlaß der die Seveso-II-Richtlinie inhaltlich im 
einzelnen umsetzenden Rechtsverordnung benötigt, 
da nicht genehmigungsbedürftige Anlagen durchaus 
Bestandteil eines Betriebsbereichs oder gar dieser 
selbst sein können. Die Änderung erweitert die Vor-
schrift für Zwecke der Umsetzung der Seveso-II-
Richtlinie nur dahin, daß auch Anforderungen zur 
Gefahrenabwehr in der Rechtsverordnung vorge-
schrieben werden dürfen. Die durch diese Änderung 
erfolgte Ausdehnung der Kompetenz des Bundes 
nach Artikel 74 Nr. 11 GG ist kraft Sachzusammen 

hangs unbedenklich. Die Beschränkung der Ermäch-
tigung auf solche nicht genehmigungsbedürftige An-
lagen, die gewerblichen Zwecken dienen oder im 
Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwen-
dung finden, entspricht der Verteilung der Kompe-
tenzen zur Gesetzgebung im Grundgesetz (vgl. oben 
zu Nummer 1). 

4. Zu Nummer 4 (= § 25 Abs. 1 a BImSchG) 

Auch diese Vorschrift dient der Umsetzung des 
Artikels 17 Abs. 1 der Seveso-II-Richtlinie und gleicht 
§ 20 Abs. 1 a. Die geltenden Vorschriften des § 25 rei-
chen zur Umsetzung des Artikels 17 Abs. 1 der Richt-
linie nicht aus, weil in § 25 Abs. 1 eine Ermessensent-
scheidung vorgesehen ist und der Tatbestand des 
§ 25 Abs. 2 nicht inhaltsgleich mit demjenigen des 
Artikels 17 Abs. 1 der Richtlinie ist. 

5. Zu Nummer 5 (= § 37 BImSchG) 

Das Typgenehmigungsverfahren der MM-Richtlinie 
entspricht dem europäischen Zulassungsverfahren 
für Kraftfahrzeuge und ihrer Bestandteile. Dieses ob-
liegt nach den straßenverkehrsgesetzlichen Regelun-
gen dem Kraftfahrt-Bundesamt. Es verfügt über die 
erforderlichen sächlichen und persönlichen Verwal-
tungsmittel, um die Aufgaben der Genehmigungsbe-
hörden nach der erwähnten Richtlinie wahrnehmen 
zu können, während diese Voraussetzungen bei Län-
derbehörden nicht vorliegen und derzeit auch nicht 
in der erforderlichen Zeit geschaffen werden kön-
nen. 

Die erwähnte Richtlinie erfaßt Motoren mit einer 
Nennleistung zwischen 37 kW und 560 kW. Die Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften beabsich-
tigt, auch Motoren geringerer Nennleistung, die in 
nicht den straßenverkehrsrechtlichen Regelungen 
unterliegenden Gerätschaften (z. B. Rasenmäher) ein-
gesetzt werden, vergleichbaren Anforderungen an 
die Emissionen gasförmiger Schadstoffe und luftver-
unreinigender Partikel zu unterwerfen. Mit der vor-
geschlagenen Formulierung soll das Kraftfahrt-Bun-
desamt zur Genehmigungsbehörde auch nach derar-
tigen Regelungen bestimmt werden können. 

6. Zu Nummer 6 (= § 48a Abs. 3 BImSchG) 

Die Seveso-II-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten zur Errichtung eines dem deutschen Ordnungs-
recht teilweise fremden Überwachungsinstrumenta-
riums. Das „System von Inspektionen" (Artikel 18) 
sowie weitere Handlungspflichten der Behörden sol-
len im einzelnen auf Verordnungsebene umgesetzt 
werden. Dazu dient die neue Verordnungsermächti-
gung in § 48a Abs. 3 BImSchG. 

Nach der MM-Richtlinie ist die Genehmigungsbehör-
de eines Mitgliedstaats verpflichtet, der Kommission 
personenbezogene Daten zu übermitteln. Zur Umset-
zung dieser Verpflichtung reichen die vorhandenen 
Ermächtigungen nicht aus. Der zweite Halbsatz der 
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neuen Verordnungsermächtigung ermöglicht eine 
derartige Weitergabe personenbezogener Daten in 
datenschutzrechtlich unbedenk licher Weise. 

7. Zu Nummer 7 (= § 50 BImSchG) 

Die Änderung dient der Umsetzung des Artikels 12 
der Seveso-II-Richtlinie, der planerische Elemente 
in das EG-Störfallrecht einfügt. § 50 BImSchG trägt 
dem Anliegen des Artikels 12 weitgehend Rechnung. 
Das geltende Recht berücksichtigt aber nicht in euro-
parechtlichen Anforderungen genügendem Maße, 
daß der Begriff schädliche Umwelteinwirkungen 
nicht den für das Störfallrecht maßgebenden Ge-
sichtspunkt des Schutzes vor sonstigen Gefahren 
(vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) erfaßt. 

Zu Artikel 2 

Seit der Bekanntmachung der Neufassung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes im Jahre 1990 ist die-
ses Gesetz bereits durch 14 Gesetze geändert wor-
den, so daß eine Neubekanntmachung erforderlich ist. 

Zu Artikel 3 

Das Gesetz soll möglichst schnell in Kraft treten, da-
mit auf seiner Grundlage die weitere Umsetzung der 
Seveso-II-Richtlinie und der MM-Richtlinie erfolgen 
kann Die zu Anordnungen im Einzelfall ermächti-
genden Vorschriften (§ 20 Abs. 1 a und § 25 Abs. 1 a) 
sollen jedoch frühestens mit Ablauf der Umsetzungs-
frist der Seveso-II-Richtlinie (3. Februar 1999) in Kraft 
treten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 727. Sitzung am 19. Juni 
1998 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes be-
schlossen, zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stellung 
zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nr. 2 und 4 (§ 20 Abs. 1 a - neu - und 
§ 25 Abs. 1 a - neu -
BImSchG) 

In Artikel 1 Nr. 2 und 4 ist jeweils das Wo rt  „ein-
deutig" zu streichen. 

Begründung 

Das im deutschen Verwaltungsrecht ungebräuch-
liche Wort  „eindeutig" ist seinerseits nicht eindeu-
tig. Im Vollzug von § 20 Abs. 1 a und § 25 Abs. 1 a 
BImSchG wäre danach zu unterscheiden zwischen 
Fällen, in denen Maßnahmen zur Verhütung/Be-
grenzung von Unfällen eindeutig unzureichend 
sind und sonstigen Fällen, in denen diese Maß-
nahmen „nur" unzureichend sind. Eine solche Un-
terscheidung kann in der Praxis nicht getroffen 
werden. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 3 a - neu - (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
BImSchG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 3 folgende Num-
mer 3 a einzufügen: 

,3 a. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. die Betreiber bestimmter Anlagen der zu-
ständigen Behörde innerhalb einer ange-
messenen Frist vor Errichtung, Inbetrieb-
nahme oder Änderung einer Anlage, die 
für die Erfüllung von in der Rechtsver-
ordnung vorgeschriebenen Pflichten von 
Bedeutung sein kann, dies anzuzeigen 
haben und".' 

Begründung 

Nach Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie 96/82/EG des 
Rates vom 9. Dezember 1996 haben die Mitglied-
staaten dafür zu sorgen, daß der Betreiber bei 
neuen Betrieben verpflichtet ist, der zuständigen 
Behörde innerhalb einer angemessenen Frist vor 
Beginn des Baus oder der Inbetriebnahme schrift-
liche Mitteilungen nach Absatz 2 zu übermitteln. 

Auch haben die Mitgliedstaaten nach Artikel 9 
Abs. 3 dieser Richtlinie dafür zu sorgen, daß der 
Betreiber bei neuen Bet rieben verpflichtet ist, den 
Sicherheitsbericht nach Absatz 1 der zuständigen 
Behörde innerhalb einer angemessenen Frist vor 

Beginn des Baus oder der Inbetriebnahme zu 
übermitteln. 

Dieser Sicherheitsbericht ist nach Artikel 9 Abs. 4 
der Richtlinie durch die zuständige Behörde zu 
prüfen. Das Ergebnis ist dem Betreiber mitzuteilen 
oder die Inbetriebnahme oder die Weiterführung 
des Betriebes gemäß Artikel 17 der Richtlinie zu 
untersagen. 

Auch im Interesse des Betreibers, im Hinblick auf 
eine rechtssichere Entscheidung der zuständigen 
Behörde zum Schutz der getroffenen Investitionen 
sollte daher der Mitteilungspflicht so frühzeitig 
wie möglich nachgekommen werden können. 

Die Ergänzung der Verordnungsermächtigung ist 
zur vollständigen Umsetzung der Richtlinie 96/82/ 
EG erforderlich. 

3. Zum Gesetzentwurf im ganzen 

Der Bundesrat begrüßt die Bemühungen der Bun-
desregierung, die Umsetzung von EG-Richtlinien, 
wie in diesem Fall, möglichst in der gesetzten Frist 
vorzunehmen. Er ist allerdings der Ansicht, daß 
diesen Bemühungen die sprachliche Klarheit und 
die Verständlichkeit von Gesetzestexten nicht ge-
opfert werden darf. 

Dieser Forderung wird der vorliegende Gesetzent-
wurf nicht in vollem Umfang gerecht. 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Überar-
beitung des Gesetzestextes vorzunehmen und 
dabei folgendes zu beachten: 

- Dem Grundsatz der Klarheit von Gesetzestex-
ten ist Rechnung zu tragen. Dazu sollten Ver-
weisungen auf die Richtlinie nach Möglichkeit 
vermieden werden. 

- Soweit eine Verweisung unumgänglich ist, 
sollte der Regelungsgehalt der Richtlinie in den 
Gesetzestext übernommen und in der Begrün-
dung erläutert werden. 

- Soweit vom bestehenden BImSchG abweichen-
de Definitionen in den Text aufgenommen wer-
den, sollten diese für den Bürger verständlich 
dargestellt und nicht durch eine Verweisung 
vorgenommen werden. 

4. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Es ist erforderlich, daß die Anforderungen der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 
1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. EG 1997 
Nr. L 10 S. 13 - Seveso-II-Richtlinie) auch im 
Hinblick auf den Schutz Beschäftigter umgesetzt 
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und durch die Arbeitsschutzbehörden durchge-
setzt werden können. Dazu könnte - ähnlich wie 
im Bundes-Immissionsschutzgesetz - auch im Che-
mikaliengesetz eine Ermächtigungsgrundlage zur 
Regelung von behördlichen Einzelbefugnissen er-
forderlich sein. 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, späte-
stens mit der Einleitung des Verfahrens zur Umset-
zung der EG-Richtlinie die notwendigen Änderun-
gen des Chemikaliengesetzes zu prüfen, damit die 
Einzelheiten nachfolgend in einer entsprechenden 
Verordnung geregelt werden können. 

 




